
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warnhinweis zum Verkauf von Lebensversicherungsverträgen 
 
 
Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 
warnt vor dubiosen Angeboten an Versicherte, sich von ihrer Police zu 
trennen. 
 
In den vergangenen Monaten ist ein besonderes Geschäftsmodell 
aufgefallen, das nicht nur die Aufsichtsbehörde, sondern in einigen 
Fällen auch die Staatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt auf 
den Plan gerufen hat.  
 
Die Aufkäufer versprechen den Versicherten, ihnen einen erheblich 
über dem Rückkaufswert der Police liegenden Betrag bis hin zu einem 
doppelten oder sogar dreifachen Rückkaufswert zu zahlen. Allerdings 
soll dieses Geld nur in Raten und über viele (meist 10 bis 16) Jahre 
hinweg ausgezahlt werden. Eine Sicherheit wird nicht gegeben, auch 
wenn mit Begriffen wie „garantierte Auszahlung“, „Abwicklung über 
Rechtsanwalt / Treuhänder“ geworben wird. Es besteht das Risiko des 
Totalverlustes. 
 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat bereits meh-
reren solchen Unternehmen den Geschäftsbetrieb untersagt, weil ih-
nen die behördliche Genehmigung für Geschäfte dieser Art fehlt. Ge-
gen weitere Unternehmen laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungs-
verfahren wegen des Verdachts des Betrugs und der Geldwäsche. 
 
Der GDV rät Ihnen dringend, sich vor dem Verkauf von Lebensversi-
cherungsverträgen, die unmittelbar gekündigt werden sollen, beraten 
zu lassen. Sie sollten Verbraucherzentralen oder den Anwalt Ihres 
Vertrauens einschalten.  
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